
ggf. vorläufige Dienstenthebung und 
Einbehaltung von Bezügen gem. 38 BDG

Prüfung des Dienstvorgesetzten, ob zureichende 
tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die den 
Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigen 

(Verwaltungsermittlungen)

ja      nein    

Pflicht zur Einleitung eines 
Disziplinarverfahrens gem. § 17 Abs. 1 BDG, 

Legalitätsprinzip

Die Einleitung des Disziplinarverfahrens 
besteht in der Regel aus

Dem internen Einleitungsvermerk                                 
gem. § 17 Abs. 1 Satz 3 BDG

Der Unterrichtung und Belehrung des Beamten 
(Einleitungsverfügung) gem. § 20 Abs. 1 BDG

Der Beauftragung/Bestellung des 
Ermittlungsführers (Nr. 7 zu § 17 Abs. 1 DiszR) 

Sachverhalt in dem ein Dienstvergehen 
begründet sein könnte

Antrag des Beamten auf Einleitung eines 
Disziplinarverfahrens gegen sich selbst (§ 18 BDG)

z.B. MiStra mit 
Prüfungsvermerk in    

PA-Teilakte

Ablehnung des Antrags 
gem. § 18 BDG

Verbot der Einleitung eines 
Disziplinarverfahrens gem. § 17 Abs. 2  BDG,                 

Maßnahmeverbote gem. §§ 14, 15 BDG

Dem Nichteinleitungsvermerk                                     
gem. § 17 Abs. 2 BDG

Die Nichteinleitung des Disziplinarverfahrens 
besteht in der Regel aus

Bekanntgabe der Nichteinleitung mit 
Begründung an den Beamten 
gem. § 17 Abs. 2 Satz 2 BDG

Weglegesache nicht in 
PA, es sei denn:
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- Ablaufdiagramm behördliches Disziplinarverfahren -

 



Prüfung des Dienstvorgesetzten, ob die Disziplinarbefugnis ausreicht

ja nein

Fertigung der  
Disziplinarverfügung           

gem. § 33 Abs. 3 - 5 BDG

ja nein

Der Beamte        
erhebt Widerspruch

Durchführung der Ermittlungen durch den 
Ermittlungsführer

Fertigung eines Ermittlungsberichts, Genehmigung 
durch den Dienstvorgesetzten und Zustellung an den 

Beamten (vor §§ 20, zu 30 DiszR)

ggf. Ausdehnung oder 
Beschränkung gem. § 19 BDG

erste Anhörung des Beamten 
gem. § 20 Abs. 2 BDG

Durchführung der Ermittlungen                            
gem. §§ 21-29 BDG

abschließende Anhörung des Beamten                   
gem. § 30 BDG

Bestandskraft der 
Abschlussentscheidung

Fertigung der 
Abschlussentscheidung gem. 

§§ 32, 33 Abs. 2 BDG

Abgabe an den nächst höheren 
Dienstvorgesetzten                    

gem. § 31 BDG

ggf. Rückgabe
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Durchführung des 
Widerspruchsverfahrens

gem. §§ 41, 42 BDG

Der Beamte   
erhebt Klage

ja nein

Gerichtliches DisziplinarverfahrenAnfechtungsklage      
gem. § 52 Abs. 2 BDG

Erhebung der Disziplinarklage                     
gem. §§ 34, 52 Abs. 1 BDG

Der Widerspruch 
ist begründet

ja nein

Abhilfe durch 
Ausgangsbehörde

ggf. nochmaliger 
Einstieg in Ermittlungen 

gem. §§ 21- 29 BDG

Teilabhilfe und/oder 
Widerspruchsbescheid i.d.R. 

durch den nächst höheren 
Dienstvorgesetzten

Bestandskraft des 
Widerspruchsbescheids

Vorschriftensammlung Disziplinarrecht P 24 40
Bundesfinanzverwaltung

Disziplinar-Richtlinien 
Anlage 7

 


